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1. Grundlegende Voraussetzungen für die Nutzung des Angebots der
Ferienbetreuung an der Hochschule Trier

1.1 Hochschulzugehörigkeit 
Das Angebot der Ferienbetreuung an der Hochschule Trier steht ausschließlich Studierenden, 
Mitarbeitenden oder Professorinnen und Professoren der Hochschule Trier zur Verfügung. 

1.2 Betreuungsalter  
Um an der Ferienbetreuung teilnehmen zu können, dürfen Kinder das folgend angegebene 
Betreuungsalter zum Zeitpunkt der Ferienbetreuung nicht unter- oder überschreiten: 

 Standort Trier 
Das Angebot der Ferienbetreuung am Standort Trier richtet sich an Kinder im Alter von 
4 bis 12 Jahren. 

 Standort Birkenfeld 
Das Angebot der Ferienbetreuung am Standort Birkenfeld richtet sich an Kinder im 
Alter von 9 Wochen bis 12 Jahren. 

1.3 Eingewöhnung 
Bei Kinder unter 3 Jahren ist zum Wohle des Kindes eine Eingewöhnung unumgänglich. Hierzu 
besuchen die Erziehungsberechtigten vor der Ferienbetreuung zusammen mit ihrem Kind 
einige Male die Kinderbetreuung.  
Entsprechende Termine können mit der Leitung der Kinderbetreuung vereinbart werden. 

1.4 Hygieneutensilien 
Kindern, die noch Windeln benötigen, ist eine Tasche mit Wickelzubehör mitzugeben. 
Fläschchen oder spezielle Trinkbehälter sind ebenfalls selbst mitzubringen.  

1.5 Kleidung 
Die Kinder tragen beim Besuch der Ferienbetreuung dem Wetter angepasste Kleidung und 
solides Schuhwerk, und sind ggf. mit einem geeigneten Sonnenschutz ausgestattet. 

Darüber hinaus sollten die Kinder zum Besuch der Ferienbetreuung 
Hausschuhe/Rutschsocken und einen kompletten Satz Ersatzkleidung, in einer mit dem 
Namen des Kindes versehenen Tasche, mitbringen.  
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2. Organisatorische Rahmenbedingungen der Ferienbetreuung 

2.1 Betreuungszeiten & Betreuungsort  
Die Ferienbetreuung findet unter folgenden zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten statt: 

 Standort Trier  
Die Ferienbetreuung am Standort Trier findet an den im Programm angegebenen 
Tagen jeweils von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt.  
Angaben zu den Räumlichkeiten, in denen die Betreuung stattfindet, sind dem 
Programm zu entnehmen.  
 

 Standort Birkenfeld  
Die Ferienbetreuung am Standort Birkenfeld findet an den im Programm angegebenen 
Tagen jeweils von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Kinderbetreuung 
im Kommunikationsgebäude am Umwelt-Campus Birkenfeld statt. 

Im Rahmen der Ferienbetreuung finden zum Teil auch Aktivitäten außerhalb der jeweiligen 
Räumlichkeiten statt. Diese können Waldbesuche, Spaziergänge und Angebote in freier Natur 
beinhalten. Darüber hinaus ist möglich, dass die Kinder im Rahmen von Ausflügen unter 
Aufsicht durch das Betreuungspersonal an Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
Busunternehmen teilnehmen. 

2.2 Verpflegung 
Die Kinder können ein Frühstück und einen Snack für den Nachmittag von Zuhause 
mitbringen. 
 
Sofern im Programm nicht anders vermerkt, werden den Kindern während der 
Ferienbetreuung ein Mittagessen in der Mensa sowie ganztägig Mineralwasser und frisches 
Obst angeboten.  
 
Im Rahmen der Ferienbetreuung finden zum Teil auch Aktivitäten statt, bei denen die Kinder 
Nahrungsmittel verzehren, die unter Aufsicht und Anleitung durch das Betreuungspersonal 
von den Kindern selbst hergestellt wurden. 
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2.3 Umgang mit erkrankten Kindern 
2.3.1 Meldepflichtige Erkrankungen 
Die Erziehungsberechtigten sind nach dem Bundesseuchenschutzgesetz verpflichtet, 
ansteckende Krankheiten ihres Kindes oder einer anderen Person aus der Wohngemeinschaft 
des Kindes unverzüglich der Leitung der Ferienbetreuung zu melden und das Kind sofort vom 
Besuch der Betreuung zurückzuhalten (s. Anlage I). Das Kind darf erst nach Vorlage einer 
ärztlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung wieder an der Ferienbetreuung teilnehmen. 

2.3.2 Nichtmeldepflichtige Erkrankungen 
Leidet ein Kind an einer sonstigen ansteckenden Krankheit (z.B. grippaler Infekt), ist das Kind 
von der Teilnahme an der Ferienbetreuung ausgeschlossen bis die Ansteckung anderer 
Kinder, anderer Eltern und des Betreuungspersonals ausgeschlossen ist.  

2.3.3 Erkrankung eines Kindes während der Betreuungszeit 
Tritt bei einem Kind während der Betreuung der Verdacht einer Erkrankung auf, werden die 
Erziehungsberechtigten benachrichtigt und das Kind muss umgehend aus der 
Ferienbetreuung abgeholt werden.  
 
Die Entscheidung über den Ausschluss eines Kindes von der Betreuung aufgrund von 
Krankheit obliegt dem Betreuungspersonal vor Ort in Absprache mit der Leitung der 
Kinderbetreuung. 

2.4 Kopflausbefall 
Wird bei einem Kind ein Läusebefall festgestellt, darf es die Ferienbetreuung nicht besuchen, 
bis die Behandlung mit einem für die Tilgung von Kopflausbefall zugelassenem Arzneimittel 
oder Medizinprodukt durchgeführt wurde (s. Anlage II).   
 
Bei einem Läusebefall ist die Leitung der Ferienbetreuung umgehend zu informieren. 

2.5 Informationsgabe bei übertragbaren Krankheiten und Läusebefall 
Treten in der Ferienbetreuung übertragbare Krankheiten oder ein Läusebefall auf, werden die 
Erziehungsberechtigten umgehend davon in Kenntnis gesetzt. 

2.6 Regelung für den Umgang mit Medikamenten in der Betreuung  
Das Betreuungspersonal darf auf keinen Fall Medikamente verabreichen.  
  
Muss ein Kind Medikamente nehmen, so kann dies in Eigenverantwortung des Kindes auch im 
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Rahmen der Betreuung geschehen. Die Erziehungsberechtigten sollten ihren Kindern jedoch 
nur die benötigte Tagesdosis mitgeben, die bis zum Gebrauch vom jeweiligen Kind zu 
verwahren ist.  
  
Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, das Betreuungspersonal im Vorfeld über eine 
Medikamenteneinnahme zu unterrichten.  
 
Ausgenommen hiervon ist die Medikamentengabe bei bekannten Notfallsituationen (z.B. bei 
Allergien, Diabetes) aufgrund schriftlicher Erlaubnis der Erziehungsberechtigten und 
schriftlicher Verordnung/Anweisung des behandelnden Arztes, welche bei Anmeldung des 
Kindes vorgelegt werden muss.  
Wird diese schriftliche Anweisung/Erlaubnis sowie ärztliche Bestätigung nicht vorgelegt, muss 
die Betreuung des Kindes abgelehnt werden.  
Es hat in diesen Fällen vor Betreuungsbeginn zudem eine ausführliche und schriftlich 
dokumentierte Einweisung des Betreuungspersonals in die im Notfall zu ergreifenden 
Ersthilfemaßnahmen zu erfolgen.  

2.7 Fernbleiben eines Kindes wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen  
Falls ein Kind aufgrund von Krankheit oder sonstigen Gründen an einem oder mehreren Tagen 
nicht wie vereinbart zur Ferienbetreuung kommen kann, teilen die Erziehungsberechtigten 
dies dem Betreuungspersonal vor Ort oder der Leitung der Kinderbetreuung spätestens einen 
Tag im Voraus, in Krankheitsfällen spätestens bis 9.30 Uhr, telefonisch oder per E-Mail mit. 

2.8 Versicherungsschutz  
Alle zur Ferienbetreuung angemeldeten Kinder sind während der Betreuungszeit sowie für 
die Wege zur und von der Ferienbetreuung durch die gesetzliche Unfallversicherung gegen 
Personenschäden versichert. Eine Haftung für Unfälle auf Umwegen erfolgt unter 
Berücksichtigung des natürlichen Spielbetriebs von Kindern nur in Ausnahmefällen. 
Darüber hinaus erstreckt sich der Versicherungsschutz auf alle Tätigkeiten, die in einem 
ursächlichen Zusammenhang mit dem Besuch der Ferienbetreuung stehen. Hierzu werden 
auch gemeinsame Ausflüge und Besichtigungen gerechnet.  
 
Bei Unfällen muss innerhalb von 3 Tagen eine schriftliche Meldung an die zuständige 
Unfallbehörde erfolgen. Aus diesem Grunde sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, 
auch Unfälle der Kinder auf dem direkten Weg von und zur Ferienbetreuung der Leitung der 
Kinderbetreuung unverzüglich mitzuteilen, damit diese evtl. bestehende Ansprüche 
fristgerecht anmelden kann.  
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2.9 Sachschäden 
Eine Haftung für Verlust oder Beschädigung von Kleidung oder mitgebrachten Gegenständen, 
insbesondere an mitgebrachtem Spielzeug, wird ausgeschlossen. 

2.10 Aufsichtspflicht  
Die Aufsicht über die Kinder auf dem Hin- und Rückweg, zur und von der Ferienbetreuung 
obliegt allein den Erziehungsberechtigten.   
 
Die Aufsichtspflicht des Betreuungspersonals der Ferienbetreuung beginnt mit der 
Empfangnahme des Kindes durch das Betreuungspersonal und sie endet mit der Übergabe 
des Kindes an die Erziehungsberechtigten oder eine von ihnen bevollmächtigte Person oder 
– bei alleingehenden Kindern - mit der Entlassung des Kindes aus der Ferienbetreuung. 
   
Soll ein Kind von anderen Personen als den Erziehungsberechtigten abgeholt werden oder 
darf es alleine nach Hause gehen, ist dies im Vorfeld den Mitarbeitenden der Ferienbetreuung 
mitzuteilen.  
 
Entzieht sich ein Kind der Aufsicht des Betreuungspersonals, werden die 
Erziehungsberechtigten umgehend telefonisch informiert. 

2.11 Ausschluss von der Ferienbetreuung 
Kinder können mit sofortiger Wirkung für begrenzte Zeit oder gänzlich von der 
Ferienbetreuung ausgeschlossen werden, wenn sie den Anweisungen und Aufforderungen 
des Betreuungspersonals und den in der Betreuung geltenden Regeln nicht Folge leisten. 
Grundregel hierbei ist, dass weder Menschen noch Gegenstände verletzt oder beschädigt 
werden dürfen - hierzu zählen sowohl körperliche Handlungen als auch verbale Äußerungen.
  
Die Entscheidung über den Ausschluss eines Kindes von der Betreuung obliegt dem 
Betreuungspersonal vor Ort in Absprache mit der Leitung der Kinderbetreuung. 
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3. Anmeldung zur Ferienbetreuung  

Die Anmeldung erfolgt über das auf der Internetseite des Gleichstellungsbüros bereitgestellte 
Anmeldeformular (www.hochschule-trier.de/go/ferienbetreuung).  

3.1 Anmeldefrist 
Bei der Anmeldung ist die angegebene Anmeldefrist zu beachten - verspätete Anmeldungen 
können aus versicherungstechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden. 

3.2 Auskunftspflicht  
Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich im Rahmen der Anmeldung, alle für die 
Betreuung des Kindes wesentlichen Auskünfte über ihre eigene und die Person des Kindes zu 
erteilen. Hierzu gehört insbesondere 

 die Angabe von Kontaktdaten, unter der die Erziehungsberechtigten oder eine von 
ihnen zu benennende Person während der Zeit des Besuches des Kindes in der 
Betreuung erreichbar ist, und   
 

 Angaben zu Besonderheiten des Gesundheitszustandes des Kindes, die für seine 
Betreuung von Bedeutung sein könnten (z. B. Diätvorschriften, Allergien etc.).  

Werden von den Erziehungsberechtigten im Rahmen der Anmeldung wissentlich falsche 
Angaben gemacht, kann dies den Ausschluss des Kindes von der Ferienbetreuung zur Folge 
haben. Die Entscheidung über den Ausschluss eines Kindes von der Betreuung obliegt in 
diesem Fall der Leitung der Kinderbetreuung. 

3.3 Platzvergabe 
Für fristgerechte Anmeldungen werden die Plätze nach Verfügbarkeit vergeben. Es besteht 
kein genereller Anspruch auf einen Platz.  
 
Nach Zahlungseingang des Unkostenbeitrages (s. Punkt 3.5) erhalten die 
Erziehungsberechtigten eine Anmeldebestätigung. Die Teilnahme ist erst nach Erhalt dieser 
Bestätigung zugesichert. 

3.4 Mindestteilnehmerzahl 
Wenn für mehr als zwei Tage einer Betreuungswoche die Mindestanzahl von fünf 
Anmeldungen nicht erreicht wird, findet die Ferienbetreuung in der entsprechenden Woche 
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nicht statt. In diesem Fall werden gezahlte Gelder für die entsprechenden Tage vollständig 
zurückerstattet. 

3.5 Kosten und Bezahlung  
Für die Ferienbetreuung bezahlen die Erziehungsberechtigten einen von der geplanten 
Tagesaktivität unabhängigen Pauschalbetrag in Höhe von 4,50€ pro Tag und Kind.  
 
Der Betrag für den gesamten Anmeldezeitraum ist bis zum Anmeldeschluss auf folgendes 
Konto zu überweisen, eine Barzahlung vor Ort ist nicht möglich:  
 
Kontoinhaber:   Campus Company GmbH  
IBAN:     DE 09 5606 1472 0007 6022 15  
BIC:     GENODED1KHK  
Kreditinstitut:   Volksbank Hunsrueck Nahe eG   
Verwendungszweck:  Der anzugebende Verwendungszweck ist dem Programm zu  

entnehmen. 
 
Bei Abmeldung eines Kindes nach Anmeldeschluss, bei Abbruch, im Krankheitsfall oder bei 
Ausschluss von der Ferienbetreuung können keine Beiträge zurückerstattet werden.  
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GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 

durch Gemeinschaftseinrichtungen 
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz  

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele 
Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht 
ausbreiten. 

Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz 
aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten 
dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren. 

1. Gesetzliche Besuchsverbote

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule 
oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten 
Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese 
Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der folgenden Seite aufgeführt.  
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durch-gemachter 
Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können 
sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem 
Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur 
mit  Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten 
Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf der 
folgenden Seite).  

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu 
Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht 
auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle  3 auf der folgenden Seite).  

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten 
bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem 
Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen 
oder besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft 
geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach 
dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend 
geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen. 

2. Mitteilungspflicht

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren 
Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie 
gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die 
notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können.  

Stempel der Einrichtung 
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3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine 
Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.  

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine 
Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, 
nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.  

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch 
für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht 
werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, 
Mumps und Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-
info.de. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin 
oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht 
auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 

• ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa)

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose

• bakterieller Ruhr (Shigellose)

• Cholera

• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC
verursacht wird

• Diphtherie

• durch Hepatitisviren A oder E verursachte
Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E)

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien

• infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien
verursachter, Durchfall und /oder Erbrechen (gilt nur
für Kindern unter 6 Jahren)

• Keuchhusten (Pertussis)

• Kinderlähmung (Poliomyelitis)

• Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung noch
nicht begonnen wurde)

• Krätze (Skabies)

• Masern

• Meningokokken-Infektionen

• Mumps

• Pest

• Scharlach oder andere Infektionen mit dem
Bakterium Streptococcus pyogenes 

• Typhus oder Paratyphus

• Windpocken (Varizellen)

• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola)

Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 
Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 

• Cholera-Bakterien

• Diphtherie-Bakterien

• EHEC-Bakterien

• Typhus- oder Paratyphus-Bakterien

• Shigellenruhr-Bakterien

Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden 
Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose

• bakterielle Ruhr (Shigellose)

• Cholera

• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC
verursacht wird

• Diphtherie

• durch Hepatitisviren A oder E verursachte
Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E)

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien

• Kinderlähmung (Poliomyelitis)

• Masern

• Meningokokken-Infektionen

• Mumps

• Pest

• Typhus oder Paratyphus

• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola)
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